
Gemeinde Sistrans
                6073 Sistrans, Tel. 0512/377214, FAX 377214-40, gemeinde@sistrans.at 

Verlängerung Antragsfrist 2022
Heizkosten- und Energiekostenzuschuss
Die Antragsfrist für den Heiz- und Energiekostenszuschuss 2022 wurde bis zum 31. März 2023 verlängert. Ein 
Antragsformular gibt es im Gemeindeamt oder unter 
https://www.tirol.gv.at/gesellschaft-soziales/soziales/beihilfen/tiroler-hilfswerk/formulareunterstuetzung

Gratisschitag Glungezer, 5. Feber 2023
Die Glungezerbahn in Tulfes lädt am Sonntag, 5. Feber 2023 alle Sistranserinnen und Sistranser zu einem gratis 
Schitag ein. Gutscheine für die Gratiskarten können von 30.01. bis 03.02.2023 während den Amtszeiten im 
Gemeindeamt Sistrans abgeholt werden.
Der/die Berechtige muss im Amt den (die) Namen eintragen. Der Gutschein ist nur am 05.02.2023 einlösbar! 
Der Gutschein darf nicht an andere Personen weitergegeben werden!

Sternsingeraktion 2023
Zu den beiden Proben laden wir alle interessierten Kinder und Jugendlichen herzlich ins Pfarrhaus in Sistrans ein:
Dienstag, 20. Dezember 2022 um 18:00 Uhr
Montag, 2. Jänner 2023 um 18:00 Uhr

Wir ziehen von Dienstag, den 3. bis Donnerstag, den 5. Jänner, ab 15:00 Uhr von Haus zu Haus. Ein Schwerpunkt 
der Sternsingeraktion 2023 liegt im nördlichen Kenia. 

Infos bei: Maria Rudig – (0664) 3963373 oder Barbara Huter – (0650) 5007636

Termine
 30. Dezember 2022 Brot.Freude.Sistrans
 6. Jänner 2023 Streicherey Junge Ensembles für alte Musik
 13. Jänner 2023 Start Winterschießen (bis 3.3.)

 31. Jänner 2023 Generalversammlung Senioren
 28. Jänner 2023 JHV Krippenverein
 5. Feber 2023 Gratisskitag am Glungezer

Silvester
Wir alle lieben sprühende Feste – vor allem zum Jahreswechsel. Die gesetzlichen Vorgaben zum Abschuss von 
Feuerwerken und Knallkörpern sind den meisten bereits hinlänglich bekannt. Private Feuerwerke und Knallkör-
per oberhalb Klasse F1 sind im Ortsgebiet ganzjährig verboten. Von Personen unter 18 Jahren dürfen sie nicht 
verwendet werden. 

GEM2GO - Ihr Gemeinde Erinnerungsservice
Mit unserer Gemeinde GEM2GO APP haben Sie Ihren persönlichen Assistenten immer in der Hosentasche. Mit 
GEM2GO können wir Sie jederzeit an eine neue Veranstaltung, an Neuigkeiten, an einen neuen Amtstafelaus-
hang und an viele weitere Informationen per Push-Benachrichtigung erinnern. Wenn Sie Ihre Adresse in der App 
angeben, können wir Ihnen sogar straßenbezogene Push-Benachrichtigungen senden, beispielsweise Infos über 
Straßensperren. Seien Sie stets topinformiert – mit unserer Gemeinde App GEM2GO! 
Jetzt GEM2GO APP kostenlos herunterladen
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Info.Post, Zugestellt durch Post.at, Amtliche Mitteilung der Gemeinde Sistrans vom 13.12.2022

Liebe Sistranserinnen, liebe Sistranser!

Die Welt bebt. Der Klimawandel ist nicht mehr 
zu leugnen. Das Jahr 2022 stellte die interna-
tionale Gemeinschaft vor Herausforderungen, 
die wir uns letztes Jahr zu Weihnachten nicht 
vorstellen konnten. 

Im Verhältnis dazu sind die Aufgaben auf Ge-
meindeebene gering. Dennoch blicken wir auf 
ein spannendes Jahr 2022 zurück. Mit den Ge-
meinderats- und Bürgermeisterwahlen im Fe-
ber wurden die Weichen für die nächsten sechs 
Jahre gestellt. Die Zusammenarbeit innerhalb 
des Gemeinderates funktioniert wie in den ver-
gangenen Perioden sehr konstruktiv.

Das neue Gemeindegebäude im Unterdorf ist fast fertig. Die Wohnungen werden am 16. Dezember 
übergeben, das Gemeindeamt siedelt am 9. Jänner, und die Musikschule folgt im Feber.

Besonders freut es mich, dass der Bürgerbeteiligungsprozess „Sistrans 2034“ gestartet wurde und 
sich so viele engagierte Sistranser:innen für die Arbeitsgruppen gemeldet haben.

Im Namen des Gemeinderates und aller Mitarbeiter:innen der Gemeinde wünsche ich frohe Weih-
nachten und ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr! 

Johannes Piegger, Bürgermeister 

Gemeindeamt übersiedelt am 9. Jänner
Am Montag, den 9. Jänner 2023, ist es so weit. Das Gemeindeamt übersiedelt an den neuen, alten 
Standort unterDORF 9. Bürgerservice ist an diesem Tag nur eingeschränkt bis gar nicht möglich, da 
nicht nur die Mitarbeiter:innen ein neues Büro beziehen, sondern auch die Telefon- und die EDV-An-
lage an den neuen Arbeitsplätzen installiert werden müssen. Ab 10. Jänner sind wir dann wieder in 
gewohnter Weise für Sie da. 

Die Amtsräume sind im ersten Obergeschoß untergebracht. Der Zugang erfolgt von der Schulgasse 
über den neuen Veranstaltungsplatz. Am Platz ist lediglich ein Behindertenstellplatz vorgesehen, an-
sonsten dürfen dort keine Fahrzeuge abgestellt werden. Für eine barrierefreie Erreichbarkeit wurde 
ein Lift eingebaut. 

Von der Landesstraße führt eine Abfahrt in die Tiefgarage. Dort stehen im linken Bereich drei Park-
plätze für Besucher:innen des Gemeindeamtes zur Verfügung. Die Parkzeit ist mit maximal 60 Minuten 
beschränkt. Im rechten Bereich ist ein Behindertenparkplatz ausgewiesen. Insgesamt sind in der Tief-
garage 20 Parkplätze vorhanden, die zusätzlich zum Gemeindeamt für Musikschule, Gewerbeeinheit 
und Wohnungsmieter:innen zur Verfügung stehen. 



Müllabholung während der Feiertage
Dienstag 20.12.2022  Restmüll
Mittwoch 21.12.2022 Biomüll und gelber Sack
Mittwoch 28.12.2022 Biomüll (bereits um 07:00 Uhr früh)
Dienstag 03.01.2023 Restmüll (bereits um 07:00 Uhr früh)
Mittwoch 04.01.2023  Biomüll (bereits um 07:00 Uhr früh)
Montag  09.01.2023 Christbaumabholung

Sauber abgeräumte Christbäume werden heuer wieder von der Gemeinde abgeholt. Zur Abholung müssen Sie 
den Christbaum am Montag, den 09.01.2023, bis spätestens 07:30 Uhr an jenem Platz bereitstellen, an dem 
sonst die Restmüllsäcke abgeholt werden.

Öffnungszeiten Gemeindeamt 24.12.-06.01.
An den Werktagen ist das Gemeindeamt von Montag bis Freitag von 07:30 bis 12:30 Uhr geöffnet. Am Dienstag, 
27.12.2022 und 03.01.2023 ist abends kein Parteienverkehr.

Öffnungszeiten Recyclinghof 
Samstag 24.12.2022  08:00–12:00 Uhr
Mittwoch 28.12.2022 07:00–11:30 Uhr
Freitag  30.12.2022 15:00–19:00 Uhr
Samstag 31.12.2022 08:00–12:00 Uhr

Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können, bitten wir, die einzelnen Fraktionen unbedingt vorab 
zu Hause zu trennen. 

Müllentsorgung 
Bei Minusgraden ist es besser, die Biomüllsäcke ohne Kübel zur Abfuhr bereit zu stellen. Ansonsten kann der 
Inhalt im Kübel anfrieren, und dieser ist nur durch Anschlagen des Kübels am Fahrzeug herauszubekommen. 
Dabei besteht die Gefahr, dass der Kübel bricht.

Bitte beachten Sie, dass nur Biosäcke mit dem Aufdruck „Sistrans“ mitgenommen werden. Nur mit dem 
Kauf dieser Säcke bezahlen Sie die Biomüllabholgebühr. Die Säcke erhalten Sie im Gemeindeamt.

Immer wieder kommt es vor, dass Müllsäcke zu spät zur Sammelstelle gebracht werden. In diesem Fall sind 
sie wieder mitzunehmen und bei der nächsten Abholung bereitzustellen, da sie ansonsten Fußgänger:innen 
und Verkehr behindern, bzw. vom Wind verweht, von Tieren aufgerissen und verstreut werden.

Zustellung von Restmüllsäcken
Die Restmüllsäcke und gelben Säcke für das Jahr 2023 werden wieder von den Gemeindearbeitern direkt an die 
Haushalte zugestellt. Die Verteilung soll bis Ende Jänner abgeschlossen werden. Sie finden Ihr Grundkontingent 
an Säcken vor Ihrer Haustüre. Bei Mehrfamilienwohnhäusern und Wohnanlagen, wo die Müllsäcke nicht genau 
zugeordnet werden können, müssen die Säcke weiterhin im Gemeindeamt abgeholt werden. Sollten Ihnen vor 
der Zustellung die Säcke ausgehen, können Sie diese ebenfalls im Gemeindeamt abholen.

Im Gemeindeamt stehen für Sie zur Verfügung:

Meldeamt, Bürgerservice – Waltraud König 
• Bürgerservice 
• Reisepassanträge 
• Meldeamt 
• Müllsackausgabe 
• Terminverwaltung Saal Tigls, Saal unterDORF

Bürgerservice – Laura Nagele 
• Bürgerservice 
• Reisepassanträge, Strafregisterauszüge 
• Hundeanmeldung 
• Friedhofsverwaltung 

Bürgermeister – Mag. Johannes Piegger 

Amtsleitung – Andreas Kirchmair 
• Bauamt 
• Verwaltung Bauhof 
• Terminvergabe Bürgermeister 

Buchhaltung – Susanne Lindner 
• Finanzverwaltung, Steuervorschreibung 

Standesamt – Verena Piegger 
• Geburten, Hochzeiten, Sterbefälle, 
 Staatsbürgerschaftsnachweise 

Schneeräumung und Streuung
Es muss immer wieder festgestellt werden, dass durch vorschriftswidrig abgestellte Fahrzeuge die Einsatzbe-
dingungen der Räumfahrzeuge unnötigerweise erschwert werden. Laut StVO ist das Parken auf Fahrbahnen mit 
Gegenverkehr verboten, wenn nicht mindestens zwei Fahrstreifen für den fließenden Verkehr frei bleiben.

Die Gemeinde Sistrans weist auf die gesetzliche Anrainerverpflichtung insbesondere gemäß § 93 Straßenver-
kehrsordnung 1960 (StVO 1960), BGBl 159/1960 idgF, hin. Die Anrainerverpflichtung betrifft insbesondere die 
Schneeräumung, Streuung bzw. Reinigung der Gehsteige und Gehwege, sowie die Beseitigung diverser Schnee-
wechten und Eisbildungen von den Dächern.

Im Zuge der Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Verkehrsflächen kann es aus arbeitstechnischen 
Gründen vorkommen, dass die Gemeinde Gehsteige und Privatwege räumt und streut, hinsichtlich derer die An-
rainer/Grundeigentümer im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen selbst zur Räumung und Streuung verpflichtet 
sind.

Die Gemeinde Sistrans weist ausdrücklich darauf hin, dass
• es sich dabei um eine (zufällige) unverbindliche Arbeitsleistung der Gemeinde handelt, aus der kein Rechts-

anspruch abgeleitet werden kann;
• die gesetzliche Verpflichtung sowie die damit verbundene zivilrechtliche Haftung für die zeitgerechte und 

ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten in jedem Fall beim verpflichteten Anrainer bzw. Grundeigen-
tümer verbleibt;

• eine Übernahme dieser Räum- und Streupflicht durch stillschweigende Übung im Sinne des § 863 Allgemeines 
Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) hiermit ausdrücklich ausgeschlossen wird.

§ 93 StVO 1960 lautet
(2) Die Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten haben ferner dafür zu sorgen, dass Schneewechten oder 
Eisbildungen von den Dächern ihrer an der Straße gelegenen Gebäude bzw. Verkaufshütten entfernt werden.[…] 
(6) Zum Ablagern von Schnee aus Häusern oder Grundstücken auf die Straße ist eine Bewilligung der Behörde 
erforderlich. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn das Vorhaben die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des 
Verkehrs nicht beeinträchtigt.“

Die Gemeinde Sistrans ersucht höflich um Kenntnisnahme und hofft, dass durch ein gutes Zusammenwirken der 
Gemeindeeinrichtungen und des privaten Verantwortungsbewusstseins eine sichere und gefahrlose Benützung 
der Gehsteige, Gehwege und öffentlichen Straßen möglich ist.


